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Bitte alle Kontakte über Ostern herunterfahren und die Welle brechen! 
  
Die Osterruhe ist vom Tisch, die Notwendigkeit, den starken Anstieg der Infektionszahlen 
abzumildern, aber bleibt bestehen. Die hoch ansteckende und gefährliche Virusmutation 
B1.1.7 ist inzwischen auch in Niedersachsen vorherrschend. Die 7-Tages-Inzidenz liegt 
heute landesweit bei 113,8 (zum Vergleich, vor einer Woche lag sie bei 93,3). Schon jetzt ist 
in mehr als der Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen die 100-Marke 
überschritten worden, in vielen weiteren steht der Übergang zur Hochinzidenzkommune kurz 
bevor. Kein einziger Landkreis und keine kreisfreie Stadt liegt mehr unter der 35er Inzidenz, 
nur noch 5 von 45 liegen unter 50.  
  

Ministerpräsident Stephan Weil: „Wir müssen jetzt sehr rasch und konsequent 
alles uns mögliche dafür tun, um die dritte Welle zu brechen oder zumindest 
abzuflachen. Dazu sollen die heute veröffentlichen Änderungen in der Corona-
Verordnung beitragen.  
 
Mit Gesetzen und Verordnungen allein aber werden wir die 7-Tages-Inzidenzen 
nicht absenken können. Wir sind angewiesen auf die Bereitschaft der 
Bürgerinnen und Bürger, das öffentliche Leben in Niedersachsen in den nächsten 
zehn bis vierzehn Tagen soweit wie irgend möglich herunterzufahren. Nur wenn 
alle mithelfen, haben wir eine Chance auf eine schrittweise Rückkehr in unser 
normales Leben.  
  
Neben dem Verzicht auf vermeidbare Mobilität und direkte Begegnungen sowie 
den verschärften Infektionsschutzmaßnahmen werden uns nach Ostern immer 
mehr Tests und die deutlich zunehmenden Impfstofflieferungen helfen. In den 
nächsten Tagen aber müssen wir alles tun, um die stark ansteigenden 
Infektionszahlen deutlich abzubremsen.“  

  
Aus den beigefügten Änderungen in der niedersächsischen CoronaVerordnung ergeben sich 
für die Hochinzidenzkommunen (also für alle Landkreise und Kreisfreien Städte mit einer 
Inzidenz über 100) zwingend die folgenden Regelungen:  
  
 In Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von über 100 dürfen sich 

Personen eines Haushalts höchstens mit einer weiteren Person sowie jeweils mit 
zugehörigen Kindern bis einschließlich sechs Jahren treffen. 

  
 Entsprechendes gilt für sportliche Betätigungen.  
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 Museen, Galerien und Gedenkstätten bleiben geschlossen.  

  
 Essen in Speiseräumen von Hotels ist untersagt, 

  
 ‚click and meet‘ Angebote (Terminshopping) können nicht mehr stattfinden. 

  
 Wechselunterricht gibt es nur noch in Grundschulen, Förderschulen für geistige 

Entwicklung und Abschlussklassen, alle anderen Jahrgänge müssen leider zurück ins 
Distanzlernen, 
  

 i.d.R. arbeiten Kitas dann nur in Notbetreuung.  
  
Neben den Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs bleiben auch in 
Hochinzidenzkommunen Buchhandlungen geöffnet, ansonsten sind ‚Click and Collect‘, sowie 
Bemusterungs- und Anprobetermine möglich. Friseure, Kosmetiksalons und andere können 
körpernahe Dienstleistungen erbringen. Sofern bei der Dienstleistung ein durchgehendes 
Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich ist, muss zuvor ein Test gemacht werden. 
Zoos, Tierparks und botanische Gärten können mit einigen Maßgaben geöffnet bleiben. Das 
gilt auch für Büchereien.   
  
In einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt mit einer 7-Tages-Inzidenz über 100 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen hat die zuständige Behörde weitergehende Anordnungen 

zu treffen. Dazu können insbesondere gehören:  
  

 Das Verhängen von Betretungsverboten an besonders stark frequentierten Orten im 

öffentlichen Raum. 
  

 Das Tragen einer medizinischen Maske auch für haushaltsfremde Mitfahrerinnen und 
Mitfahrer in einem privaten Kraftfahrzeug kann angeordnet werden. 

  
 Überall dort wo die Einhaltung des Abstandsgebots und das Befolgen der Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich ist, kann der Zutritt zu bestimmten Orten oder 
das Wahrnehmen bestimmter Angebote oder eine Teilnahme von einem negativen 

Schnelltest abhängig gemacht werden.  

  
 Außerdem können die regelhaft in einer bestimmten Inzidenzregion vorgesehenen 

Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden.  
  

 Schließlich können Landkreise und Kreisfreie Städte mit einer Inzidenz zwischen 100 und 

150 für einen Teil ihres Gebietes oder für das gesamte Gebiet Ausgangssperren anordnen. 
Damit wird den Bürgerinnen und Bürgern das Verlassen des privaten Wohnbereichs in der 
Zeit von 21:00 Uhr bis um 05:00 Uhr des Folgetages untersagt. Dies gilt nicht bei triftigen 
Gründen für einen Aufenthalt im Freien wie beispielsweise Arztbesuche oder die Fahrt zur 
Arbeit. Die Kommunen können die Ausnahmen ausgestalten. 
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 Ab einer Inzidenz von 150 sollen derartige Ausgangssperren verhängt werden, sofern 
das Infektionsgeschehen in dem betreffenden Gebiet nicht oder nicht mehr hinreichend 
einem bestimmten räumlich abgrenzbaren Bereich zugeordnet werden kann und deshalb die 
Gefahr einer nicht mehr kontrollierbaren Verbreitung des Corona-Virus besteht. 

 

 Unabhängig von der jeweiligen Inzidenz vor Ort sind in der Zeit vom 2. April 2021 bis zum 
Ablauf des 5. April 2021 auch tagsüber Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit 
unzulässig, auch wenn die Personen das Abstandsgebot einhalten. Eine Ansammlung ist 
ein Zusammentreffen einer größeren Anzahl von Menschen im Freien oder in geschlossenen 
Räumen unabhängig davon, ob die Ansammlung zufällig oder vorbereitet stattfindet und 
welchen Anlass oder Grund sie hat. Nicht unter das Ansammlungsverbot fallen 
beispielsweise Gottesdienste oder Warteschlangen vor Geschäften. Notwendig ist ein 
Mindestmaß an ‚sozialer Gemeinsamkeit‘.  

  
Über diese in der CoronaVerordnung angelegten Maßnahmen hinaus ergehen die folgenden 
Bitten an die Menschen in Niedersachsen und an die niedersächsische Wirtschaft:  
  

 Alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen werden herzlich gebeten, in den Osterferien 
möglichst zuhause zu bleiben und draußen alle Orte zu meiden, an denen viele Menschen 

zusammenkommen. Spaziergänge in der freien Natur sind ungefährlich. Polizei und 
Ordnungsämter werden die Kontrollen rund um touristische Anziehungspunkte verstärken.  

  

 Alle direkten Kontakte sollten bitte auf das absolute Minimum reduziert werden. Bitte 
auch auf Besuche möglichst verzichten. Sobald man mit Menschen aus einem anderen 
Haushalt zusammenkommt - egal ob innerhalb einer Wohnung oder im Freien – möge bitte 
konsequent der Mindestabstand eingehalten werden. Ideal wäre es, wenn auch 

medizinische Masken getragen würden.  

  

Stephan Weil: „Man fühlt sich sicherer mit Menschen, die man gut kennt, das ist 
leider ein gefährlicher Irrtum. Ein Großteil der Infektionen geschieht im privaten 
Raum und am Arbeitsplatz.“ 

  

 Die niedersächsische Wirtschaft wird herzlich gebeten, noch einmal eindringlich zu 
prüfen, ob noch mehr Homeoffice möglich ist und ob im Präsenzbetrieb überall 
medizinische Masken getragen werden. Auch das Ziel, in allen Unternehmen 
zweimal wöchentlich Tests anzubieten, muss weiter intensiv verfolgt werden.  

  
Ministerpräsident Stephan Weil: „Dies alles sind weitere Zumutungen für die 
Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, die uns nicht leichtfallen, die aber 
dringend notwendig sind. Ich verstehe sehr gut, dass viele Menschen 
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coronamüde sind – letztlich wir sind es alle –darauf nimmt das Virus aber leider 
keine Rücksicht. Wir können diese Pandemie nur alle gemeinsam bewältigen – 
eine Überforderung unseres Gesundheitswesens mit vielen Schwerstkranken 
und Toten auch in den jüngeren Jahrgängen müssen wir bitte unbedingt 
vermeiden. 
 
Um die Pandemie zu bewältigen, braucht es aber weitere Perspektiven. Daher 
wollen wir nach Monaten des Shutdowns Erfahrungen dazu sammeln, ob mit 
neuen Möglichkeiten beim Testen und bei der Kontaktnachverfolgung sichere 
Bereiche geschaffen werden können, in denen eine gewisse Normalisierung des 
Lebens möglich ist.“ 

 
Vom 6. April an sollen in etwa 25 niedersächsischen Kommunen Modellvorhaben laufen, in 
denen erprobt werden soll, ob mithilfe konsequenter Testungen und einer digitalen 
Kontaktnachverfolgung die Öffnung weiterer Bereiche des Einzelhandels, der Kultur und des 
Sports verantwortet werden kann.   
  

Stephan Weil: „Gemeinsam mit den Verantwortlichen in den Kommunen möchten 
wir so in einem gut abgesicherten und eng von den örtlichen 
Gesundheitsbehörden begleiteten System neue Möglichkeiten erproben. 
Herzlichen Dank schon jetzt allen, die daran mitwirken. Die Ergebnisse werden 
sehr wichtig sein für unser weiteres Vorgehen.“      

 
 

Hier nun die wesentlichen Neuregelungen in der CoronaVerordnung:  

 
1. Kontaktbeschränkungen 

 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 erhält die folgende Fassung: „Eine Zusammenkunft von Personen ist 
nur mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen 
Haushalts zulässig, wobei Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 
Jahren nicht einzurechnen sind und nicht zusammenlebende Paare als ein Haushalt gelten.“ 
 
Damit gibt es jetzt die folgenden drei Konstellationen:  

 In Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 35 dürfen 

sich bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten treffen. Diese Form der 
Zusammenkünfte muss allerdings von den vor Ort Verantwortlichen per 
Allgemeinverfügung ausdrücklich für zulässig erklärt werden.  

 In Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz zwischen 35 und 100 darf 

sich ein Haushalt mit beliebig vielen Personen mit zwei weiteren Personen aus einem 
anderen Haushalt treffen.  

In diesen beiden Konstellationen sind Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von 
einschließlich 14 Jahren nicht einzurechnen und nicht zusammenlebende Paare gelten als 
ein Haushalt. 



Nr. 058/21  
 

Pressestelle 
Planckstraße 2, 30169 Hannover 

 
 
Tel.: (0511) 120-6946 
Fax: (0511) 120-6833 

 
 
www.stk.niedersachsen.de 
E-Mail: pressestelle@stk.niedersachsen.de 

- 5 - 

 In Landkreisen und Kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von über 100 dürfen sich 
Personen eines Haushalts höchstens mit einer weiteren Person sowie jeweils mit 
zugehörigen Kindern bis einschließlich sechs Jahren treffen. 

  
In § 2 Abs. 1 a wird für die Ostertage ein Ansammlungsverbot geregelt. Die Regelung dient 
der Vermeidung unkontrollierbarer Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit, die 
erheblich zur Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 beitragen können. Eine 
Ansammlung liegt dann vor, wenn sich Personen zu einem Zweck treffen und ein 
Mindestmaß sozialer Gemeinsamkeit vorliegt. Davon werden nicht erfasst das bloße 
Aneinandervorbeigehen von Personen in der Öffentlichkeit oder das Warten in einer 
Warteschlange, weil es insoweit an einer sozialen Gemeinsamkeit fehlt.   
 
Die Änderung der Kontaktbeschränkungen für Personen in § 2 Abs. 1 wird § 2 Abs. 3 Satz 1 

Nr.10 für die sportliche Betätigung nachvollzogen. Siehe dazu auch § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

7. 

 
 

2. Datenerhebung und Dokumentation  

  
Die Änderung in § 5 Abs. 1 Satz 7 a ermöglicht den Einsatz von Kontaktverfolgungs-Apps 
als Alternative zur Datenerhebung und Dokumentation nach den Sätzen 2, 3, 5 und 7. 
Hintergrund ist, dass einige dieser Apps die zur Kontaktnachverfolgung notwendigen Daten 
verschlüsselt speichern, so dass diese Daten nicht dem Zugriff der Betreiberin oder des 
Betreibers der Einrichtung bzw. der entsprechenden Personen nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 6 
unterliegen.  
 
Das Gesundheitsamt kann – so die Änderung in § 5 Abs. 1 Satz 8 – auf die mit der o.g. 
Kontaktverfolgungs-App erfassten Kontaktdaten in gleicher Weise und grundsätzlich unter 
den gleichen Bedingungen zugreifen wie auf die in konventioneller Weise erhobenen 
Kontaktdaten. 
 
Sofern eine Einrichtung eine Kontaktverfolgungs-App nutzt und die besuchende oder 
teilnehmende Person die Zustimmung zur Datenweitergabe verweigert, so darf ihr der Zutritt 
zur Einrichtung oder Veranstaltung nicht gewährt werden. Auch insoweit wird damit in § 5 

Abs. 1 Satz 12 eine parallele Regelung wie zur Verweigerung einer konventionellen 
Kontaktdatenerhebung getroffen. 
 
 

3. Testungen  

 
Die Regelung in § 5 a Satz 7 greift die in der Coronavirus-Testverordnung geregelte Testung 
auf und stimmt damit das Landesrecht mit den bundesrechtlichen Regelungen ab.  
 
Die Neuerungen in § 5 a Sätze 9 und 10 ermöglichen es, die Übermittlung der 
Testergebnisse in die Anwendungssoftware nach § 5 Abs. 1 Satz 7 a (Kontaktverfolgungs-
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Apps) zu integrieren. Im Falle einer positiven Testung besteht eine Mitwirkungspflicht der 
positiv getesteten Person, um so eine unverzügliche und durch die elektronische 
Unterstützung besonders schnelle und effektive Kontaktrückverfolgung zu ermöglichen, um 
dadurch Infektionskontakte schnell zu identifizieren und weitere Infektionsketten zu 
unterbrechen. 
 
 

4. Regelungen für den Betrieb und den Besuch von Einrichtungen  

 
Bei den Änderungen in § 7 handelt es sich um Rechtstechnik (also eher was für Juristen). In 
der Sache wird geregelt, dass Zoos, Tierparks und botanische Gärten unabhängig von der 
Inzidenz geöffnet sein können.  
 

5. Religionsausübung, sonstige Regelungen für Sitzungen, Zusammenkünfte und 

Versammlungen 

 
Die u.a. von den Kranken- und Pflegekassen geförderten Selbsthilfegruppen sowie die 
Gruppenangebote zur Unterstützung im Alltag haben einen hohen gesundheitspolitischen 
Stellenwert. Gruppenveranstaltungen tragen entscheidend dazu bei, gerade in Zeiten von 
Corona soziale Kontakte und soziale Teilhabe in einem erforderlichen Mindestmaß zu 
ermöglichen und so den Erhalt der psychischen Gesundheit der Pflegebedürftigen zu 
gewährleisten. Die Änderung in § 9 Abs. 3 schafft hierfür eine Öffnung. 
 
 

6. Besuchsrechte und Neuaufnahmen in Heimen, unterstützenden Wohnformen, 

und Intensivpflege-Wohngemeinschaften; Betreten von Heimen durch Dritte; 

Testungen von Beschäftigten; Einrichtungen der Tagespflege 

 
Im Hinblick auf die erweiterte Verfügbarkeit von Tests und zur Angleichung an die Vorgaben 
in § 5 a wird in § 14 Abs. 3 Satz 5 die Gültigkeit der Tests aus Gründen des 

Infektionsschutzes für den betroffenen Personenkreis von 36 auf 24 Stunden reduziert. 
 
Die neue Regelung in § 14 Abs. 3 Satz 7 führt dazu, dass die betroffenen Personen (z. B. 
Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Hausärztinnen/-ärzte), die unter Umständen 
Bewohnerinnen oder Bewohner in mehreren Einrichtungen behandeln, nicht mehr an einem 
Tag mehrmals PoC-Antigen-Schnelltests an sich durchführen lassen müssen. Außerdem 
kommen die Regelungen in den Sätzen 3 ff. für die Dritten, die in den Einrichtungen eine 
Tätigkeit der körpernahen Dienstleistungen oder Körperpflege im Sinne des § 10 Abs. 1c 
erbringen, unabhängig von der aktuellen Inzidenzzahl zur Anwendung.  
 

7. Außerschulische Bildung  

 

§ 14 a Abs. 1 Satz 1 wird dahingehend geändert, dass in der außerschulischen Bildung und 
damit auch in Musikschulen nun auch Einzelunterricht und Einzelausbildung in Präsenz 
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möglich sind. Dies nimmt die diesbezügliche Rechtsprechung des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts auf. 
  
Die Ausnahmeregelungen in § 14 a Abs. 1 Satz 6 werden in Bezug auf die praktische 
jagdliche Ausbildung in den Bereichen Reviergang und Einzelschießausbildung unter den 
Voraussetzungen einer Testung erweitert. So soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
den Abschluss der bereits begonnenen Ausbildung ermöglicht werden.  
 
 

8. Weitergehende Anordnungen  

 
§ 18 Absatz 1 regelt wie schon bislang, dass die örtlich zuständigen Behörden 

weitergehende Anordnungen treffen können, soweit es im Interesse des 
Gesundheitsschutzes erforderlich ist. Diese Möglichkeit besteht unabhängig vom Vorliegen 
bestimmter Werte der 7-Tage-Inzidenz. 
 
Sobald aber in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, mit einer 7-Tages-Inzidenz 

über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet und diese Überschreitung 
nach Einschätzung der örtlich zuständigen Behörde von Dauer ist, hat das örtlich 
Gesundheitsamt nach § 18 Abs. 2 für das gesamte Gebiet des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt oder für Teile dieses Gebiets weitergehende Anordnungen zu treffen.  

 
In Betracht kommen insbesondere  

 Betretungsverbote für bestimmte öffentliche Plätze, Parkanlagen und ähnliche Orte  

 die Pflicht des Tragens einer medizinischen Maske auch für haushaltsfremde 
Mitfahrerinnen und Mitfahrer in einem privaten Kraftfahrzeug,  

 die Anordnung einer Testung vor einem Zutritt zu bestimmten Gebäuden oder 

Anlagen, vor einem Aufenthalt in einer Einrichtung oder vor der Teilnahme 

einer Person an einer Veranstaltung, wenn nach örtlicher Lage die Einhaltung des 
Abstandsgebots und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erheblich erschwert 
sind 

 weitere Kontaktbeschränkungen 

 Ausgangsbeschränkungen (i.S.d. § 28 a Abs. 1 Nr. 3 IfSG) unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3  

 
§ 18 Absatz 3 Satz 1 regelt die Voraussetzungen für die Anordnung einer 

Ausgangsbeschränkung: Voraussetzung für die Anordnung einer Ausgangsbeschränkung 
ist, dass sie aufgrund der jeweiligen Erkenntnisse aus der Kontaktnachverfolgung, der 
allgemeinen und regionalen Infektionslage sowie der Ziele des Infektionsschutzes geboten 
und verhältnismäßig ist. Die Ausgangssperre kann für Teile des Landkreises oder der 
Kreisfreien Stadt oder für das ganze Gebiet angeordnet werden.  
 
§ 18 Absatz 3 Satz 2 macht deutlich, dass die Entscheidung der örtlich zuständigen 
Behörde unter Beachtung der bundesgesetzlichen Regelungen zur Zulässigkeit einer 
Ausgangsbeschränkung zu erfolgen hat. Nach § 28 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 IfSG ist eine 
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Ausgangsbeschränkung nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher 
getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung von 
COVID-19 erheblich gefährdet wäre.  
 
Entsprechend der Vorgaben des § 28 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Infektionsfreiheitsgesetzes 
sind bei der Anordnung einer Ausgangsbeschränkung Ausnahmen bei Vorliegen eines 
triftigen Grundes vorzusehen. Derartige Ausnahmen sind nach § 18 Absatz 3 Satz 3 

insbesondere eine notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische 
Behandlung, die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, der Besuchs von Gottesdiensten 
und ähnlicher religiöser Veranstaltungen der der Besuch naher Angehöriger, wenn diese von 
Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind. Über weitere Ausnahmen entscheiden die 
jeweiligen Kommunen. 
 
§ 18 Absatz 3 Satz 4 schließt Reisen in dem betreffenden Gebiet und tagestouristische 
Ausflüge als triftige Gründe aus. Notwendige Fahrten zum Flughafen oder zum Bahnhof 
bleiben möglich.  
 
§ 18 Absatz 3 Satz 5 stellt im Interesse der von einer Ausgangsbeschränkung betroffenen 
Personen sicher, dass im Falle des Entfalls der Voraussetzungen für die Anordnung einer 
Ausgangsbeschränkung die Anordnung unverzüglich aufzuheben ist und damit die 
erheblichen Einschränkungen entfallen. 
 
§ 18 Absatz 4 betrifft Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 150 und sieht immer 
dann, wenn die örtlich zuständige Behörde zu der Einschätzung kommt, dass die 
Überschreitung von Dauer ist vor, dass die Behörde eine Ausgangsbeschränkung anordnen 

soll. Damit ist die Behörde ab einer 150er Inzidenz in der Regel verpflichtet, eine 
Ausgangsbeschränkung anzuordnen. Nur in Ausnahmefällen, wie beispielsweise bei einer 
Konzentration der Infektionen auf eine Einrichtung – kann also davon abgesehen werden.  
 
Unverändert geblieben ist § 18 Abs. 5 wonach bei Anordnungen nach den Absätzen 1 und 

2, die Kindertageseinrichtungen oder Schulen betreffen, vorrangig Maßnahmen in Betracht 
zu ziehen sind, die ein Aufrechterhalten des jeweiligen Betriebs ermöglichen.“ 
 
 

9. Hochinzidenzkommunen  

 
Neben Änderungen redaktioneller Art ist in § 18 a im Absatz 3 Nrn. 1 bis 5 zur etwas 
besseren Verständlichkeit jeweils eine Bezeichnung des betreffenden Regelungsthemas der 
dort genannten Normen eingefügt worden. In Nummer 3 wird außerdem die Rechtsprechung 
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts berücksichtigt: Zoos, Tierparks und 

botanische Gärten werden von den Regelungsfolgen für Hochinzidenzkommunen 
(Schließung entsprechend dem Regelungsstand vom 6.3.2021) ausgenommen. Damit 
bleiben diese Einrichtungen gemäß § 7 Abs. 2 auch in Hochinzidenzkommunen geöffnet. 
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10. Modellprojekte 

 
In räumlich begrenzten Teilgebieten kreisangehöriger Gemeinden oder kreisfreier Städte, mit 
einer 7-Tage-Inzidenz von weniger als 200 wird in § 18 b die Erprobung von durch 
Testungen und digitale Kontaktnachverfolgung abgesicherten Öffnungsschritten ermöglicht. 
Erprobt werden soll neben den Testkonzepten und den digitalen Systemen zur 
Kontaktnachverfolgung die Entwicklung des Infektionsgeschehens unter Bedingungen der 
Betriebs- und Einrichtungsöffnungen. Projektgebiet wird jeweils nur ein räumlich begrenztes 
Teilgebiet einer Gemeinde, beispielsweise ein Bereich zusammenhängender 
Einkaufsstraßen. 
 
In § 18 b Absatz 2 werden die Betriebe und Einrichtungen festgelegt, für die abweichend 

von den übrigen Regelungen der Verordnung Öffnungen im Modellgebiet vorgesehen 
werden können. Dazu gehören die Außenbewirtschaftung der Gastronomie, Theater, 
Opernhäuser, Konzerthäuser, Kulturzentren, Kinos, Fitnessstudios, Studios für 
Elektromuskelstimulationstraining, Verkaufsstellen des Einzelhandels einschließlich der 
Outlet-Center und der Verkaufsstellen in Einkaufscentern sowie Museen, Ausstellungen und  
Galerien.  
 
Ziel der in § 18 b Absatz 3 geregelten Zutrittsregelungen ist es, unter konsequentem Einsatz 
von Tests Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen und damit für die 
Rahmenbedingungen weiterer Lockerungen zu gewinnen. Die Testpflicht ermöglicht weitere 
Kontakte, die Wahrscheinlichkeit der Übertragung der Infektion bei einem Kontakt wird 
reduziert. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis zu einem Alter von 
einschließlich sechs Jahren.  
 
§ 18 b Absatz 4 schreibt für die Modellprojekte konsequente Kontaktnachverfolgungen vor. 
Die elektronische Übermittlung von Kontaktdaten soll die Nachverfolgung von Kontaktdaten 
beschleunigen und damit entscheidend zur Unterbrechung von Infektionsketten beitragen. 
Hierbei ist unter anderem zu prüfen, ob die datenschutzrechtlich notwendigen Zustimmungen 
der Nutzer einer App zu Kontaktnachverfolgung gegeben werden. 
 
An der Teilnahme an den Modellversuchen interessierte Kommunen müssen nach § 18 b 

Abs. 5 u. a. insbesondere über ein qualifiziertes Testkonzept verfügen und gewährleisten, 
dass mittels einer App eine digitale Kontaktnachverfolgung durch das zuständige 
Gesundheitsamt erfolgen kann. Nach Abschluss der Modellprojekte legen die teilnehmenden 
Kommunen binnen zwei Wochen ihre detaillierten Erkenntnisse vor.  
 
Die Modellprojekte werden – so § 18 b Abs. 6 – auf drei Wochen begrenzt. Damit wird das 
mit den Öffnungen trotz der vorgesehenen Schutzmaßnahmen einhergehende 
Infektionsrisiko begrenzt. Voraussetzung für die Zulassung eines Modellprojektes ist eine 7-
Tages-Inzidenz unter 200. 
 
Die Auswahl der etwa 25 teilnehmenden Modellprojekte erfolgt nach § 18 b Abs. 7 durch 

das Sozialministerium. Das Auswahlverfahren wird im Benehmen mit den kommunalen 
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Spitzenverbänden geregelt, da die Kommunen für die Durchführung der Modellprojekte 
verantwortlich sind. Die Details des Auswahlverfahrens werden alsbald vom 
Sozialministeriums veröffentlicht werden.   
 
§ 18 b Absatz 8 stellt sicher, dass Modellprojekte beendet werden, wenn die 7-Tages-
Inzidenz den Wert 200 überschreitet. Eine Beendigung ist jedoch dann nicht erforderlich, 
wenn die Überschreitung der 200er Grenze erkennbar auf die zusätzlichen Testungen im 
Rahmen des Modellprojekts zurückzuführen ist. Wenn eine steigende 7-Tage-Inzidenz klar 
einer konkreten anderen Infektionsquelle als dem Modellprojekt zugeordnet werden kann, 
könnte das ein weiterer Grund sein, ein Modellprojekt nicht abzubrechen. 
 
Um die Ergebnisse der Modellprojekte für künftigen Öffnungs- und Teststrategien auswerten 
zu können, ist in § 18 b Absatz 9 eine Berichtspflicht nach Abschluss der Projekte 
vorgesehen. 
 
§ 18 c sieht vor, dass dann, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen auch 
Projektgebiete auf für Messen genutzten Flächen zugelassen werden können. Diese 
Modellvorhaben dienen dann der Erprobung von Präsenzmessen.  
 
 
Diese Änderungsverordnung tritt am 28. März 2021 in Kraft, die neuen Maßgaben allerdings 
erst am 29. März 2021. Sie tritt mit Ablauf des 18. April 2021 außer Kraft. Für den 12. April 
2021 ist eine Ministerpräsidentenkonferenz geplant.  


